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1. Allgemeines 

Voraussetzung zur Erteilung einer Pflegeerlaubnis sind gemäß § 43 Abs. 2 Achtes 

Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) kindgerechte Räume. 

Kindertagespflege kann gemäß § 22 Abs. 5 Gesetz zur frühen Bildung und Förde-

rung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) auch in geeigneten Räumen außer-

halb des Haushaltes der Kindertagespflegepersonen oder Eltern durchgeführt wer-

den.  

In den bundes- und landesgesetzlichen Vorschriften des SGB VIII und des KiBiz ist 

der Begriff „kindgerechte Räumlichkeiten“ nicht näher definiert. Dieser Leitfaden für 

Oberhausener Kindertagespflegestellen beruht auf den Empfehlungen zu geeigneten 

Räumlichkeiten aus dem Handbuch Kindertagespflege des Bundesministeriums für 

Familien, Senioren, Frauen und Jugend sowie aus der Broschüre „Gut Betreut!“ des 

Landschaftsverbandes Rheinland und dem „Qualitätskatalog Großtagespflege in 

Nordrhein-Westfalen, Sachstand, Empfehlungen und Forderungen vom Landesver-

band Kindertagespflege NRW in der jeweils gültigen Fassung.  

Des Weiteren wurden die vom Arbeitskreis Kindertagespflege erarbeiteten Empfeh-

lungen berücksichtigt. Der Arbeitskreis Kindertagespflege wurde 2016 von der Un-

fallkasse NRW gegründet. Dem Arbeitskreis gehören u.a. der Bundesverband Kin-

dertagespflege e.V., der Landesverband Kindertagespflege NRW sowie der Land-

schaftsverband Rheinland (LVR) sowie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe an.  

2. Nutzung von Räumlichkeiten zur Kindertagespflege 

Zur Vermeidung möglicher Konflikte sollte im Vorfeld die Betreuung von Tageskin-

dern mit der/dem Vermieter*in oder bei Eigentumswohnungen mit der Eigentümer-

gemeinschaft geklärt und ggf. mit den unmittelbaren Nachbar*innen besprochen 

werden. Die Einverständniserklärung der Vermieterin/des Vermieters sollte schriftlich 

eingeholt werden. Räumlichkeiten, die zu Wohnzwecken angemietet werden, dürfen 

in der Regel nicht ohne vorherige Einwilligung der Vermieterin/des Vermieters für 

andere Zwecke als zum Wohnen genutzt werden. 
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3. Kindgerechte Räumlichkeiten 

Kindgerechte Räume müssen über Tageslicht verfügen, sind hell und freundlich zu 

gestalten. Sie müssen den Kindern genügend Bewegungsfreiheit bieten und von 

ihnen gefahrlos genutzt werden können. Dies bedeutet, dass Kindertagespflegeper-

sonen über Räume verfügen sollten, die sicher sind, in denen sich Kinder wohlfühlen, 

sich altersgemäß entwickeln und entsprechend individuell gefördert werden können. 

Sofern die Kindertagespflege im Haushalt der Kindertagespflegeperson stattfindet, ist 

sicherzustellen, dass die Räumlichkeiten anregend und entwicklungsfördernd gestal-

tet sind und den Bildungsprozess unterstützen. Es sind Rückzugsgelegenheiten und 

für jedes Kind eine eigene Schlafmöglichkeit einzurichten sowie altersgerechte 

Spielmöglichkeiten vorzuhalten. 

Zur Beurteilung der Betreuungsräume hinsichtlich der Geeignetheit für die Kinderta-

gespflege sind folgende Punkte zu beachten: 

3.1 Raumgestaltung 

 

 Die Räume sind sauber, sicher, hell, gut belüftet und temperiert. 

 Es ist ausreichend Platz für Spiel und Bewegung sowie zum Rückzug zu schaf-

fen. 

 Die Räume sind anregungsreich sowie kindgerecht gestaltet und in einen  

Sanitär-, Spiel-, Ess- und Schlafbereich unterteilt. 

 Es werden geeignete Spiel- und Beschäftigungsmaterialien vorgehalten. 

 Die Küche verfügt über eine Spüle und einen Kühlschrank. 

 Es ist für jedes Betreuungskind ein eigener ruhiger Schlafplatz (Bett o. Matratze) 

vorhanden. 

 Für ältere Kinder ist bei Bedarf ein geeigneter, ruhiger Platz zur Erledigung der 

Schularbeiten vorzuhalten. 

 Es ist für jedes Kind ein eigener Platz (Stuhl oder Hocker an einem Tisch) für die 

gemeinsame Einnahme von Mahlzeiten vorhanden. 
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 Die Möbel müssen sich in einem guten sowie sauberen Zustand befinden und 

kindersicher sein. 

 Für die Kinder sind zugängliche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Spielmaterialien 

(Kisten, Regale) vorhanden.  

 Die Kindertagespflegestelle hält persönliche Bereiche für jedes Tageskind vor (z. 

B. Schublade, Regalfach). 

 Es ist ein geeigneter und hygienischer Platz für die Pflege vorhanden. 

 Die Räume sind kindersicher zu gestalten. Bereits im Vorfeld der Betreuung sind 

die Betreuungsräume, Einrichtungsgegenstände sowie Spielzeug auf mögliche 

Gefahrenquellen zu prüfen. Sicherheitsmängel sind vor Aufnahme der Betreuung 

zu beseitigen. Es werden Maßnahmen zu Unfallverhütung getroffen. Die Umset-

zung von Sicherheitsaspekten wird protokolliert. 

Besonderheiten bei Übernachtungskindern 

 Für Übernachtungskinder ist ein eigener Schlafplatz vorzuhalten. Die Übernacht-

betreuung ist mit der Fachberatung abzustimmen. 

3.2 Spielmaterialien 

 Es ist eine ausreichende Ausstattung mit altersentsprechendem Spiel- und Be-

schäftigungsmaterial, das der Förderung und Bildung von Kindern dient, vorhan-

den. Dieses muss sich in gutem Zustand befinden. Die regelmäßige Überprüfung 

wird vorausgesetzt.  

 Die Materialien sind nach Funktionsbereichen geordnet und verfügbar.  

3.3 Außenbereich 

 In direkter Umgebung zur Kindertagespflegestelle befinden sich Bewegungs- und 

Spielmöglichkeiten. Sofern kein eigener Garten vorhanden ist, sollte ein gut zu er-

reichender Spielplatz oder Park vorhanden sein. 

 Sicherheitsaspekte sind berücksichtigt: Bei einem eigenen Garten müssen Si-

cherheitsrisiken in Eigenverantwortung der Kindertagespflegepersonen ausge-

räumt werden. Bei einem Spielplatz oder Park obliegen die Sicherheitsrisiken der 

Spielgeräte nicht den Kindertagespflegepersonen. 

 Das Außengelände ist für Kinder leicht und sicher fußläufig zu erreichen.  
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 Der Außenbereich ist so gestaltet, dass dieser entwicklungsfördernde und anre-

gende Erfahrungen in den Bereichen Bewegung, Spiel, Begegnung und Erkun-

dung ermöglicht. 

 Die Außenspielflächen werden unter Beachtung der Informationen für Sicherheit 

und Gesundheit der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) gestaltet. 

 

4. Regelungen zu Kindertagespflegestellen in anderen geeigneten 

Räumen 

Kindertagespflege kann gemäß § 22 Abs. 5 KiBiz auch in anderen geeigneten Räu-

men geleistet werden, die weder zum Haushalt der Kindertagespflegepersonen noch 

zum Haushalt der Eltern gehören.  

Die Betreuung in anderen geeigneten Räumen zeichnet sich durch die räumliche 

Trennung vom Familienhaushalt der Kindertagespflegeperson und der Betreuung 

von Tageskindern aus. Das bedeutet, dass die Räume anders gestaltet und einge-

richtet werden als bei der Betreuung im eigenen Haushalt. Der familienähnliche Cha-

rakter der Kindertagespflege sollte erhalten bleiben.  

Darüber hinaus handelt es sich bei Kindertagespflege in anderen geeigneten Räu-

men baurechtlich nicht um eine Wohnnutzung. In der Regel ändern sich damit die zu 

beachtenden bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Vor Nutzung 

der Räumlichkeiten muss daher immer die Abstimmung mit der zuständigen Bauauf-

sichtsbehörde erfolgen und eine Nutzungsänderung beantragt werden. Eine Inbe-

triebnahme der Räumlichkeiten darf erst nach abschließender Abnahme durch die 

Baubehörde (im baurechtlichen Sinne) und die Fachberatung (im pädagogischen 

Sinne) erfolgen.  

Die Verantwortung für den Antrag auf Nutzungsänderung liegt bei der Kindertages-

pflegeperson, ggf. in Absprache mit der/dem Vermieter*in. 

Die Räume dürfen ausschließlich für die Kindertagespflege genutzt und nicht unter-

vermietet werden, sobald die Stadt Oberhausen Mietzuschüsse gewährt. 
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5. Besonderheiten und Verfahrenswege für Raumstandards in 

Großtagespflegestellen 

Bei einem Zusammenschluss von maximal drei Kindertagespflegepersonen zu einer 

Großtagespflegestelle kann die Betreuung in geeignetem, angemietetem Wohnraum, 

in Gewerberäumen, in Räumen einer Kindertageseinrichtung oder einer Gemeinde, 

eines freien Trägers der Jugendhilfe oder einer vergleichbaren Einrichtung erfolgen.  

Soll die Betreuung im Rahmen von Kindertagespflege in Räumlichkeiten einer Kin-

dertageseinrichtung stattfinden, so sind der Landschaftsverband Rheinland (LVR) 

und die örtliche Heimaufsicht einzubeziehen. 

Bei der Gründung einer Großtagespflegestelle müssen neben der Überprüfung der 

Räume durch die örtlich zuständige Fachberatung und den Bereich Bauordnung die 

Vorgaben aus dem Gesundheits- und Veterinärbereich in die Abnahme einbezogen 

werden.  

Bezüglich der erforderlichen Raumgröße und des Raumprogramms dienen die aktu-

ellen Ausführungen des Landesjugendamtes Rheinland mit der Broschüre „Gut be-

treut“ und die Rahmenbedingungen der Großtagespflege als Orientierung.  

 Pro Kind sollten ca. 6 qm Spiel-, Schlaf- und Aufenthaltsfläche berechnet wer-

den. Die Fläche der allgemeinen Räume (Sanitär, Garderobe und Küche) sind 

zusätzlich zu berücksichtigen. 

 Die Fußböden sollten wischbar und gut zu reinigen sein. 

 Es sind verschiedene Funktionsbereiche (Essbereich, Spielbereich, Schlaf- 

bzw. Rückzugsmöglichkeiten) einzurichten. 

 Eine Küche mit Küchenzeile, die ein gemeinsames Zubereiten von Mahlzeiten 

ermöglicht, sollte vorhanden sein.  

 Der Sanitärbereich soll von den Kindern eigenständig genutzt werden können. 

Bei der Ausgestaltung sollte die Intimsphäre der Kinder berücksichtigt werden. 

Der Sanitärbereich muss nicht über eine Kleinkindertoilette oder ein Kleinkin-
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derwaschbecken verfügen. Es ist jedoch erforderlich, dass für die Kleinkinder 

ein rutschfester Hocker und ein altersgerechter Toilettensitz vorhanden sind. 

 In direkter Anbindung an die Räume oder in fußläufiger Entfernung sollte ein 

sicher zu erreichendes Außengelände vorhanden sein (u.a. unter Berücksich-

tigung der Kinderanzahl und deren Alter). Das Außengelände sollte so gestal-

tet werden, dass es Möglichkeiten für entwicklungsfördernde und anregende 

Erfahrungen im Bereich der Bewegung des Spiels und der Erkundung bieten. 

 

6. Besonderheiten und Verfahrenswege bei mehreren Kinderta-

gespflegestellen „unter einem Dach“ 

Werden mehrere Kindertagespflegestellen in räumlicher Nähe, „unter einem Dach“ 

oder organisatorisch verknüpft angeboten, sind die Abgrenzungskriterien in besonde-

rer Weise zu beachten. Unter einer räumlichen Abgrenzung ist zu verstehen, dass 

jede der Tagespflegestellen eine eigene in sich geschlossene und unabhängige Ein-

heit bildet. Die Kindertagespflegestelle verfügt über einen separaten Eingang, eine 

eigene Küche sowie einen eigenen Sanitärbereich (Toilette/Wickelbereich). Ebenfalls 

sind die weiteren Räume (Rückzugsraum, Schlafraum) ausschließlich innerhalb der 

in sich geschlossenen (Groß-)Tagespflegestelle zu nutzen.  

 

7. Verantwortliche Zuständigkeiten 

Die Fachberater*innen der Kindertagespflege nehmen die Räumlichkeiten der Kin-

dertagespflegestelle ab und überprüfen die Kindersicherheit und kindgerechte Aus-

stattung. Die Kindertagespflegepersonen tragen eigenverantwortlich dafür Sorge, die 

Sicherheit in ihren Räumlichkeiten zu prüfen und zu gewährleisten. Die Vorgaben der 

jeweils zuständigen Behörden, wie dem Bauordnungsamt und der Lebensmittelhygi-

ene, sind ebenfalls eigenverantwortlich einzuhalten. 

Mit ihrer Unterschrift der Selbsterklärung bestätigen die Kindertagespflegepersonen 

die Kenntnisnahme und Ausführung des „Leitfadens für Raumstandards in der Kin-

dertagespflege“. 
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8. Quellen  
 

http://www.handbuchkindertagespflege.de/fileadmin/Dokumente/Einleitung/handbuch

_kindertagespflege_gesamt_januar_2021_bf.pdf) 

 

https://publi.lvr.de/publi/PDF/658-Gut-betreut.pdf 

 

https://www.kindertagespflegekoeln.de/wpcotent/uploads/2019/05/QualitatskatalogGr

otagespflegeinNRWfinalDownloadMR03.05.2019.pdf) 

 

https://www.unfallkasse-nrw.de/sicherheit-und-

gesundheitsschutz/betriebsart/kindertagespflege.html 
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